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 Veröffentlicht am 10.10.2018

Norm

FinStrG §4 Abs2

Rechtssatz

Abgabenrechtlich ist im Finanzstrafverfahren stets von der Normenlage auszugehen, die im zu beurteilenden Zeitraum

gegolten hat. Einer allfälligen Änderung von Steuergesetzen kommt somit unter dem Aspekt des Günstigkeitsvergleichs

(§ 4 Abs 2 FinStrG) keine Bedeutung zu.
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